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Reichsge#etzblatt Jahrgang 2025 Deut#ches Reich 

 
 

Allerhöchster Erlaß, betreffend die Einrichtung  
der Reichs-Notarkammer.  

 
 

Erla##en am 23.09.2025, im Namen des Deut#chen Reiches. 
 

 

In Kraft ge#etzt am 20.10.2025 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger  
nach erfolgter Zu#timmung des Bundesrathes, was folgt: 

 
Nr. 5 

 
Der Bundesrath hat auf Grund § 3. des Ge#etzes über die Ermächtigung des Bundesraths zu wirt#chaftlichen Maßnahmen 
u#w. vom 04. Augu#t 1914 (Reichs-Gesetzbl. S. 327) folgendes Ge#etz be#chlo##en. 

 

§ 1. 
 

Zum Zwecke der Schaffung einer ober#ten Notarkammer im Deut#chen Reich wird die Reichs-Notarkammer, errichtet und dem 
Reichsju#tizamt unmittelbar unter#tellt. Sie i#t eine Körper#chaft des öffentlichen Rechts, die alle in ihrem Rechtskreis 
be#tellten Notare und eingerichteten Notarkammern umfaßt.  
 
Der Leiter die#er Behörde führt die Bezeichnung  
„Prä#ident der Reichs-Notarkammer“. 
 
Die Reichs-Notarkammer vertritt die Intere##en ihrer Mitglieder, wacht über deren Berufsehre und An#ehen, unter#tützt die 
Auf#ichtsbehörden und fördert die Pflege des Notariatsrechts. Ihr obliegt es in Richtlinien, die Amtspflichten und #son#tige 
Pflichten der Notare durch Satzung näheres zu be#timmen. 
 

§ 2. 
 

Mit Inkrafttreten die#es Ge#etzes gehen alle Rechte der Bundesnotarkammer und aller bisherigen Notarkammern auf die 
Reichs-Notarkammer über.  
Für jeden ent#tandenen Schaden im Bereich notarieller Tätigkeiten haftet der Verursacher. 
 

§ 3. 
 

Die#er Erlaß tritt mit Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger in Kraft. 

 

Erla##en zu Berlin, den 23. September 2025 
 

Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 
 

 Prä#idial#enat 
Erhard Lorenz 
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